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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 h auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (Drs. 19/8148)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begründung 

erteile ich an Herrn Staatsminister Christian Bernreiter das Wort. – Bitte schön.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr 

Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle reden von mehr Tempo bei der 

Digitalisierung und bei der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Bayern geht 

hier jetzt voran.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes schaf-

fen wir die Grundlage für einen schnelleren und einfacheren Infrastrukturausbau. 

Ausgangspunkt ist der Pakt zur Beschleunigung zwischen Bund und Ländern aus 

dem Jahr 2024. Mit unserem Gesetzentwurf übertragen wir die bundesgesetzlichen 

Regelungen in Landesrecht und erreichen damit eine deutliche und dauerhafte Verein-

fachung der Verfahren.

Zu den wesentlichen Inhalten gehört eine weitere Digitalisierung des Planfeststel-

lungsverfahrens durch elektronische Bekanntmachung der Planunterlagen und die 

Möglichkeit zur elektronischen Einreichung von Einwendungen und Stellungnahmen. 

Ziel ist es, dass die elektronische Abwicklung zum Regelfall wird. Damit beschleunigen 

wir natürlich die Planfeststellung und das gesamte Bauvorhaben.

Außerdem streben wir schnellere Genehmigungsverfahren an, durch eine Fristverkür-

zung von drei Wochen auf eine Woche bei der Auslage der Planunterlagen und durch 

den möglichen Verzicht auf einen Erörterungstermin. Es gibt auch eine neue Einver-

nehmensfiktion, das heißt, die stillschweigende Zustimmung der Straßenbaubehörde 

bei Bauwerken in der Anbaubeschränkungszone.

Protokollauszug
59. Plenum, 08.10.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=8148&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/9917


Wir bündeln das verkehrsrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren für Groß-

raum- und/oder Schwertransporte bei der Landesbaudirektion. Wir wollen damit eine 

einheitliche Zuständigkeit im Freistaat. Das bedeutet natürlich weniger Bürokratie.

Wir setzen darüber hinaus auf Verfahrenserleichterungen für Bauvorhaben für erneu-

erbare Energien. Das setzen wir hiermit um. Künftig gilt hier Privilegierung statt 

Bürokratie. Photovoltaikanlagen werden aus der Anbaubeschränkungs- und Anbau-

verbotszone ausgenommen. Künftig reicht in manchen Fällen eine einfache Anzeige 

bei der Straßenbaubehörde. Für Windenergieanlagen braucht es keine Zustimmung 

der Straßenbaubehörde mehr, wenn nur der Rotor in die Anbaubeschränkungszone 

hineinragt.

Dann gibt es natürlich noch einen sehr wichtigen Punkt. Es geht um Brücken und Er-

satzbauten. Die wollen wir unter bestimmten Voraussetzungen ohne Planfeststellung 

ermöglichen, zum Beispiel, wenn es nicht um einen Straßenausbau geht, sondern 

darum, die Infrastruktur leistungsfähig zu halten, also um eine reine Sanierung und 

den Austausch einer Brücke. Sie wissen, die Brücken sind alle in einem ähnlich glei-

chen Zeitraum gebaut worden. Sie werden jetzt natürlich nach und nach sanierungs-

bedürftig. Unser Ziel ist es, dass die Straßenbaulastträger und die Genehmigungsbe-

hörden sehr schnell handlungsfähig sind.

Meine Damen und Herren, die Gesetzesänderung ist wirklich ein wichtiger Schritt, 

um Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich zu vereinfachen und zu beschleuni-

gen. In der Verbändeanhörung haben wir eigentlich ganz überwiegend sehr positive 

Rückmeldungen erhalten. Ich bitte deshalb um eine zügige Beratung und Beschluss-

fassung unseres Gesetzentwurfes.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Staatsminister. – Ich 

eröffne nun die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. 
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Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten 

Fraktion. Ich erteile dem Abgeordneten Markus Striedl für die AfD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Markus Striedl (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen, liebe Zuschauer auf der Tribüne, Herr Staatsminister! Wir beraten heute über 

die Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Zu Beginn müssen wir 

klarstellen: Wenn die Staatsregierung pragmatische und vernünftige Vorschläge zur 

Entbürokratisierung macht, sind wir eigentlich mit die Ersten, die sagen: Jawohl, das 

machen wir.

Ja, der Entwurf enthält durchaus vernünftige Ansätze, die die richtige Richtung auf-

zeigen. Die Digitalisierung von Planfeststellungsverfahren ist längst überfällig. Die 

Beschleunigung von straßenbaulichen Maßnahmen durch eine Genehmigungsfiktion 

oder die Vereinbarung beim Ersatzbau maroder Brücken sind richtige, praxisnahe 

Schritte, die man gerne mitgehen kann. Auch die Neuregelung bei den Schwertrans-

porten, die Bündelung der Zuständigkeiten bei der Landesbaudirektion in Bayern, 

ist ein solcher richtiger und längst überfälliger Schritt. Er wird Verfahren für unsere 

Transport- und Logistikbranche beschleunigen, vereinheitlichen und erleichtern.

Aber, meine Damen und Herren, hier zeigt sich auch wieder die Halbherzigkeit dieser 

Regierung; denn wenn die Verwaltung durch diese Bündelung effizienter wird, dann 

muss sich das selbstverständlich auch in den Genehmigungsgebühren niederschla-

gen. Hierzu gibt es kein Wort. Es kann nicht sein, dass der Staat hier Synergieeffekte 

hebt, die Kosten aber unverändert bleiben.

Und wo bleibt der Mut zu echten Vereinfachungen, die den Menschen wirklich hel-

fen?Ich spreche von einem massiv vereinfachten Verfahren für standardisierte Trans-

porte. Denken Sie zum Beispiel an unsere Schausteller. Jedes Jahr fahren sie mit 

exakt gleichen Fahrzeugen zu den exakt gleichen Volksfesten. Warum müssen sie 

jedes Jahr aufs Neue durch ein aufwendiges Einzelprüfungsverfahren, anstatt eine 
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unbürokratische mehrjährige Genehmigung zu erhalten? An dieser Stelle fehlt mir 

ganz klar der politische Wille, den Menschen das Leben wirklich leichter zu machen.

Doch von den allgemein guten Ansätzen lassen wir uns jetzt nicht täuschen. In Wahr-

heit schiebt uns die Regierung mal wieder ein trojanisches Klimapferd unter. Verpackt 

in einem Gesetz mit einigen sinnvollen Änderungen wird uns der eigentliche Zweck 

untergeschoben. Das ist der Klimawahn in Form des brandgefährlichen Artikels 25 mit 

der Errichtung von Wind- und Solaranlagen entlang unserer Straßen. Das soll massiv 

erleichtert werden. An dieser Stelle wird nicht pragmatisch gehandelt, stattdessen wird 

Ideologie über die Sicherheit der Bürger gestellt. Das bisher zwingend notwendige 

Einvernehmen unserer Straßenbauexperten, bisher eine entscheidende Sicherheits-

bremse, wird zu einer zahnlosen Stellungnahme degradiert. Damit wird die Fachkom-

petenz derer, die für die Sicherheit auf unseren Straßen zuständig sind, mit einem 

Federstrich entwertet. Und wofür? – Für den forcierten Ausbau einer unzuverlässigen 

Energieform, deren Gefahrenpotenzial systematisch kleingeredet wird.

Man sagt uns, die Risiken seien beherrschbar. Na gut, schauen wir uns mal die 

Realität an. Im Februar 2024 ist bei Ulm ein 40 Meter langes Rotorblatt von einer 

Windkraftanlage zu Boden gestürzt. Wissen Sie, wo die Anlage stand? – Nur wenige 

100 Meter von der Bahnstrecke München-Stuttgart entfernt und in unmittelbarer Nähe 

der Autobahn 8. Nicht auszudenken, hätte die Windkraftanlage deutlich näher an der 

Straße gestanden. Folglich musste die Polizei die Geschwindigkeit auf der Autobahn 

auf 40 km/h reduzieren. Die Züge mussten auf Sicht fahren. Das heißt, sie mussten 

auch 40 km/h fahren. Das ist die Realität, wenn Material ermüdet und tonnenschwere 

Trümmer unkontrolliert und im schlechtesten Fall auf Straßen und Schienen fallen.

Das ist kein Einzelfall. Brennende Anlagen, die 150 Meter hoch sind, lässt man ein-

fach brennen, weil die Feuerwehr dort einfach nicht hinaufkommt. Brennende Trüm-

merteile, die Hunderte Meter weit fliegen, fallen bisher nur auf Felder und Wiesen, 

künftig vielleicht auch auf Straßen und Schienen. Das weiß man nicht. Wir haben An-

lagen, die einfach wie Streichhölzer abknicken. Das war letztens in Sachsen der Fall, 
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usw. usf. Angesichts dieser realen dokumentierten Gefahren will die Staatsregierung 

die Sicherheitsstandards senken. Sie wollen Anlagen, von denen tödliche Gefahren 

ausgehen, näher an unsere viel befahrenen Hauptverkehrsstraßen bauen. Das ist 

nicht nur fahrlässig, sondern ein direkter Angriff auf die körperliche Unversehrtheit der 

Menschen in diesem Lande.

(Befall bei der AfD)

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist ein klassisches Beispiel für die Politik 

dieser Regierung. Es ist ein kleines Bonbon für die Wirtschaft, verpackt in einem 

Papier aus grüner Ideologie und grober Fahrlässigkeit. Wir als AfD-Fraktion sagen 

daher klar und deutlich: Wir unterstützen die vernünftigen, pragmatischen Teile dieses 

Gesetzes, aber wir werden niemals zustimmen, dass die Sicherheit unserer Bürger auf 

dem Altar der Energiewende geopfert wird.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Abgeordneter, es liegt eine Meldung für 

eine Zwischenbemerkung vor. – Jetzt erteile ich das Wort an den Abgeordneten Julian 

Preidl von der FREIEN-WÄHLER-Fraktion.

Julian Preidl (FREIE WÄHLER): Sie malen Horrorszenarien von fliegenden Rotorblät-

tern an die Wand. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin auf jeden Fall für 

die Windkraft und weniger für Atomkraft. Wo würden Sie Ihr Atomkraftwerk hinstellen? 

In die Nähe von einer Autobahn oder vor die nächste Ortschaft?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Markus Striedl (AfD): Ich habe nicht gesagt, dass ich Atomkraftwerke bauen möchte. 

Ich habe Ihnen nur gesagt, wo ich keine Windkraftwerke bauen möchte. Wo Leib und 

Leben gefährdet sind, baue ich keine Windkraftwerke hin, wurscht, ob sie mir gefallen 

oder nicht.
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(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Nächster Redner ist für die CSU-Fraktion 

der Kollege Thorsten Schwab. – Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Thorsten Schwab (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Kennen Sie folgende Killerphrasen? – Das haben wir noch nie so gemacht. 

Das wird überhaupt nicht funktionieren. Wir machen das so, weil wir das schon immer 

so gemacht haben.

Solche Sätze werden auch Totschlagargumente genannt. Aber genau dadurch wollen 

wir uns in Bayern nicht abhalten lassen. Wir wollen vereinfachen, verbessern und 

verkürzen. Wir wollen die Dinge eben nicht so tun, wie wir sie immer gemacht haben. 

Mit mehreren Modernisierungsgesetzen haben wir in Bayern schon viel auf den Weg 

gebracht. Dazu zählen Erleichterungen für das Ehrenamt, Verbesserungen im Verga-

berecht durch Anhebung der Wertgrenzen, Entschlackung des Baurechts, unter ande-

rem durch genehmigungsfreie Dachgeschossbauten oder genehmigungsfreie Kinder-

spielplätze. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Nein, wir packen an und bringen 

noch weitere Verbesserungen auf den Weg. An dieser Stelle richte ich ein herzliches 

Dankeschön an unseren Entbürokratisierungsbeauftragten Walter Nussel und auch an 

Steffen Vogel als Vorsitzenden der Enquete-Kommission zur Entbürokratisierung. Eure 

Arbeit ist sehr wertvoll für unser gemeinsames Ziel, den Staat schlanker zu machen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Es sind viele Bausteine auf dem Weg zu weniger Bürokratie. Heute geht es um 

Verbesserungen im Straßen- und Wegegesetz. Mit dem Gesetzentwurf bringen wir 

ein ganzes Bündel von Änderungen ein. Die Digitalisierung in den Planfeststellungs-

verfahren wird ausgeweitet, die Behandlung von Planunterlagen wird beschleunigt, 

bauliche Ersatzbaumaßnahmen bei Brücken werden künftig unter bestimmten Voraus-

setzungen verfahrensfrei. Das ist auch absolut richtig. Wenn jede Brücke, die bei 

uns marode ist, einmal eine Genehmigung erhalten hat, muss es einfacher gehen, 
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einen Ersatzbau als Brücke hinzustellen. Es kann nicht sein, dass wir in jahrelange 

Planfeststellungsverfahren gehen müssen, nur weil eine Brücke erneuert oder ersetzt 

wird.

Ich bedanke mich herzlich bei der Staatsregierung. Unser Staatsminister Christian 

Bernreiter hat den Gesetzentwurf schon detailliert vorgetragen – herzlichen Dank für 

die Vorarbeit und für die Bemühungen, um Verbesserungen auf den Weg zu bringen.

Die nächsten Worte richte ich an die AfD. Ich glaube, ein bisschen Verfolgungswahn 

besteht in Ihrer Fraktion. Wenn es um die Vereinfachung von Planfeststellungsverfah-

ren und um Beschleunigungen geht, vermuten Sie gleich wieder, dass es um Windrä-

der geht, die man irgendwo unterjubeln will. Das ist schon echt weit hergeholt. Das ist 

überhaupt nicht Sinn und Zweck der Änderung des Straßen- und Wegegesetzes. Das 

muss ich einmal feststellen. Jeder, der als kommunaler Mandatsträger bei uns in der 

kommunalen Familie schon einmal ein Planfeststellungsverfahren miterlebt hat, muss 

doch wirklich die Probleme erkennen. Es kann doch nicht sein, dass wir 10 Jahre 

brauchen, um eine Staatsstraße zu planen, 20 Jahre, um eine Bundesstraße auf den 

Weg zu bringen, und 30 Jahre, um eine Bahnlinie zu verändern. An dieser Stelle 

braucht es Vereinfachungen und Beschleunigungen.

Die Neuerungen zielen darauf ab, Abläufe zu vereinfachen, einzelne Schritte künftig 

digitaler abzuhandeln und langwierige Bürokratie deutlich abzubauen. Deshalb sind 

wir auf einem guten Weg. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Nächster Redner ist für Bünd-

nis 90/DIE GRÜNEN der Kollege Dr. Markus Büchler. – Bitte, Sie haben das Wort.

Dr. Markus Büchler (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! In diesem 

Gesetzentwurf stehen viele richtige Dinge, die wir voll und ganz unterstützen. Die 

Planungsbeschleunigung, die Digitalisierung oder auch die Verfahrensfreiheit bei Er-
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satzneubauten sind absolut richtig. Da müssen wir schneller und besser werden. Da 

sind gute Ansätze dabei. Eine gute Planung heißt aber auch die Berücksichtigung 

aller betroffenen Belange. Das heißt, wir werden genau hinschauen, dass es nicht 

zu einem Schleifen von Natur- und Umweltstandards durch die Hintertür kommt. Das 

brauchen wir nicht. Das muss weiterhin einfließen und berücksichtigt werden. Die 

Details werden wir uns im Ausschuss anschauen und uns im Rahmen der Zweiten 

Lesung noch einmal damit beschäftigen. – So viel für diesen Moment.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Für die FREIEN WÄHLER spricht als Näch-

ster Tobias Beck. – Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Tobias Beck (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne! Wir beraten 

heute die Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung zur Änderung des 

Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Eines gleich einmal vorweg: Das ist kein 

Gesetz für Schlagzeilen. Es ist ein Gesetz für die Praxis.Der Bund hat im Jahre 2023 

das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich be-

schlossen. Damit wurden im Bundesfernstraßengesetz zahlreiche Neuerungen einge-

führt, von der Digitalisierung über schnellere Beteiligungsverfahren bis hin zu klaren 

Zuständigkeiten. Wir alle wissen: Nur wenn Landes- und Bundesrecht zusammenpas-

sen, schaffen wir Verfahren, die funktionieren. Kein Unternehmer, keine Kommune und 

kein Bürger hat Verständnis dafür, wenn Infrastrukturprojekte an föderalen Zuständig-

keiten hängen bleiben.

Wir dürfen in der Diskussion nicht vergessen: Bayern ist Teil Europas. Es gibt eine 

EU-Richtlinie, die klare Ziele setzt. Das transeuropäische Verkehrsnetz soll schnell 

Wirklichkeit werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Infrastruktur schnellstmög-

lich schaffen. Es geht um sichere Lieferketten, um den Austausch von Waren und 

Dienstleistungen und um die Mobilität der Menschen. Wenn wir unsere Hausaufgaben 
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in Bayern nicht machen, dann bleibt das europäische Netz Stückwerk. Ich glaube, das 

wollen wir nicht. Deshalb ist dieser Gesetzentwurf der Staatsregierung genau richtig.

Ein Kernstück der Reform ist die Digitalisierung von Plan- und Anhörungsverfahren. 

Künftig können die Bürgerinnen und Bürger die Unterlagen im Netz einsehen und ihre 

Stellungnahmen elektronisch abgeben, einfach, schnell und unkompliziert. Trotzdem 

bleibt gewährleistet, dass auch Menschen ohne Internetzugang durch Veröffentlichun-

gen in Tageszeitungen oder alternative Zugänge einbezogen werden. Das ist moder-

ner Rechtsstaat in Balance, digital, aber nicht exklusiv, effizient, aber bürgernah.

Es gibt auch weitere Instrumente für mehr Tempo: Der Herr Minister und die Kollegen 

haben dazu schon Ausführungen gemacht. Die Einvernehmensfiktion ist ein tolles In-

strument, um Verfahren zu beschleunigen und monatelange Hängepartien zu vermei-

den. Sonderregelungen für Ersatzbaumaßnahmen bei Brückenwerken sind ebenfalls 

wichtig. Brücken sind im Regelfall die Nadelöhre unserer Infrastruktur. Wenn sie nicht 

funktionieren, werden zum Teil ganze Regionen abgeschnitten, oder sie funktionieren 

nicht mehr. Künftig können Ersatzbauwerke schnell und unbürokratisch, aber rechtssi-

cher verwirklicht werden.

Zum Schluss möchte ich sagen, dass dieses Gesetz meines Erachtens ein unverzicht-

barer Baustein ist, ein Baustein für eine Verwaltung, die schnell über eine Infrastruktur 

entscheidet, damit diese nicht in Papierstapeln versinkt, und für ein Bayern, das mutig 

und entschlossen in die Zukunft geht und in die Zukunft investiert.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Für die SPD-

Fraktion spricht jetzt noch Frau Kollegin Anna Rasehorn. Bitte schön, Sie haben das 

Wort.

Anna Rasehorn (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleg:innen der demokrati-

schen Fraktionen! Mit diesem Gesetzentwurf zieht die Staatsregierung bei dem nach, 
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was die Ampel auf Bundesebene schon längst vorgemacht hat, nämlich Genehmi-

gungsverfahren im Verkehrsbereich zu beschleunigen. Das ist grundsätzlich richtig 

und wichtig. Wir begrüßen das sowohl im Bund als auch im Land, weil damit endlich 

Landesrecht und Bundesrecht weitgehend angepasst werden.

Ich möchte noch ein paar andere Punkte positiv hervorheben: Verfahren werden digi-

taler. Anhörung, Einreichung und Bekanntmachung können zukünftig endlich online 

stattfinden. Das ist gut. Auch die Möglichkeit, dass Solaranlagen und Windräder an 

Straßen einfacher genehmigt werden können, ist ein Fortschritt. Das gilt auch für 

das vereinfachte Verfahren bei Brücken und bei Ersatzbrückenbauten. Angesichts des 

Sanierungsstaus in Bayern stelle ich fest: Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Eines ist für uns entscheidend: Beschleunigung darf nicht auf Kosten von Beteiligung 

oder Sorgfalt auf der Strecke bleiben. Das Dritte Modernisierungsgesetz lässt grüßen. 

Genau das sehe ich auch bei diesem Gesetzentwurf; denn die CSU und die FREI-

EN WÄHLER kürzen die Fristen für Stellungnahmen betroffener Behörden radikal 

zusammen. So können zum Beispiel Naturschutzbehörden statt innerhalb von drei 

Wochen nur noch innerhalb einer Woche ihre Bedenken gegen Straßen oder sonstige 

Projekte vorbringen.

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Die machen doch eh nur copy and paste!)

Was ist, wenn hier Feiertage dazwischen liegen, oder ein Wochenende? Das macht 

die Beteiligung gerade bei Naturschutzthemen sehr schwierig.

Manche Ämter arbeiten auch am Limit. Was ist, wenn diese Ämter über zu wenig 

Personal verfügen? Wie sollen sich solche Ämter konstruktiv in die Sache einbringen? 

Wir fordern deshalb, die überzogene Fristenkürzung wieder zu streichen. Sonst würde 

nämlich etwas passieren, was dann in diesem Gesetzentwurf wieder geheilt werden 

müsste. Noch vor einem Jahr, beim Ersten Modernisierungsgesetz, wurde im Eifer 

des Gefechts die Pflicht zur Führung von Straßenverzeichnissen gestrichen. Jetzt wird 

sie heimlich wieder eingeführt, weil erkannt wurde: Ja, es gibt weiterhin die Pflicht 
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zur Führung von Verzeichnissen, weil diese Verzeichnisse als Urkunde eine Beweis-

funktion haben. Deshalb muss diese Regelung erneut eingeführt werden. Das nenne 

ich Bürokratieabbau; erst einmal streichen, und es dann wieder heimlich einführen. 

Chapeau, liebe CSU und liebe FREIE WÄHLER.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen unser Fazit: Gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Um unsere Enthaltung 

zu erkaufen, muss noch einiges getan werden. Wir wünschen dabei viel Erfolg.

(Beifall bei der SPD – Felix Locke (FREIE WÄHLER): Erkaufen?)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Die Ausspra-

che ist damit geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für 

Wohnen, Bau und Verkehr als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich 

Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen. – Frau Kollegin, 

hier wird nichts erkauft, auch nicht im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr.
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